
1. Im Reinen Wohngebiet sind die Ausnahmen nach § 3 Abs. 3 der
Baunutzungsverordnung nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

2. Im Reinen Wohngebiet sind Flachdächer auf Wohngebäuden nicht zulässig.

3. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Stellplätze und Garagen
unzulässig.

4. Im Reinen Wohngebiet ist pro 150m² nicht überbaubarer Grundstücksfläche
mindestens ein Obstbaum zu pflanzen und zu erhalten. Bei der Ermittlung der Zahl
der zu pflanzenden Bäume sind die vorhandenen Obstbäume einzurechnen.

5. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind gärtnerisch anzulegen und zu
unterhalten. Die Bepflanzungen sind zu erhalten.

6. Im Reinen Wohngebiet ist eine Befestigung von Wegen und Zufahrten nur in wasser-
und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit
wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss,
Asphaltierungen und Betonierungen sind unzulässig.

7. Die Fläche A ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit und mit einem
Leitungsrecht zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten.

8. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der Festsetzung.

9. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans treten alle bisherigen Festsetzungen
und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche Regelungen der nach § 9 Abs. 1
des Baugesetzbuchs bezeichneten Art enthalten, außer Kraft.

HINWEIS:
Bei der Anwendung der Textlichen Festsetzungen Nr. 4 und 5 wird die Verwendung von
Arten der der Begründung beigefügten Pflanzliste vom 30.03.2000 empfohlen.
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